
Erläuterungen Öffentlicher Teil

Zu TOP 1: Verabschiedung des Forstbetriebsplans 2026
Zu diesem Tagesordnungspunkt werden Herr Fahim Maqsudi, Forstamtsleiter, sowie Herr
Martin Hans, Revierförster, anwesend sein und den Forstbetriebsplan 2026 vorstellen und
erläutern. Die Ortsvorsteher haben den Forstbetriebsplan 2026 vorab am 9. Februar 2026 für
die Information und Beratung in den jeweiligen Ortschaftsräten erhalten. Im Übrigen wird auf
beiliegende Anlage verwiesen.

(Waldgewanne: Neugreut und Schönenberg, beide Markung Eberstal; Köhnlein, Markung
Eberstal / Diebach; Endberg, Markung Diebach; Ematsberg, Markung Hermuthausen;
Bürgerholz, Markung Ingelfingen; Bürgerwald, Markung Criesbach)

Zu TOP 2: Baugesuche
Zu den in der Tagesordnung aufgeführten Baugesuchen muss über das Einvernehmen nach
§ 36 BauGB oder die Zustimmung nach § 36a BauGB entschieden werden.

Zu TOP 3: Rechtsanspruch auf Ganztapsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem
Schuljahr 2026/2027 - Anpassung Betreuungszeiten und Gebühren
Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ist durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung
von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) im Achten
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt.

Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung
für Kinder in der Grundschule ab dem Jahr 2026. Er gilt zunächst für die erste Klassenstufe
und wird bis zum Schuljahr 2029/30 jährlich um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Der
Rechtsanspruch sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor.
Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch gilt auch in den Ferien, dabei
können die Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln (Regelung Baden-
Württemberg: Schließung an 20 Werktagen, die in den Schulferien liegen müssen). Eine
Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht.

Aufgrund dieser neuen Gesetzeslage müssen die Offnungszeiten in den in Ingelfingen bisher
unter „Kernzeitenbetreuung" und „verlässliche Nachmittagsbetreuung" laufenden
Betreuungsformen überdacht werden.

Im Schuljahr 2025/2026 gelten folgende Zeiten und Beiträge für den Besuch der
„Kernzeitenbetreuung" bzw. „verlässlichen Nachmittagsbetreuung":

Vormittag: Mo - Fr 7:30 Uhr bis Schulbeginn und nach Schulschluss bis 13:30 Uhr
20 €/Monat bei bis zu 3 Stunden/Woche
33 €/Monat bei bis zu 5 Stunden/Woche
49 €/Monat bei 5-8 Stunden/Woche
60 €/Monat bei über 8 Stunden/Woche

Nachmittag: Mo - Do 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
54 €/Monat bei 1x Nachmittagsbetreuung/Woche
93 €/Monat bei 2x Nachmittagsbetreuung/Woche
123 €/Monat bei 3x Nachmittagsbetreuung/Woche
143 €/Monat bei 4x Nachmittagsbetreuung/Woche

Umgerechnet zahlen bei maximaler Buchung Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 für
26 Stunden und 5 Minuten Betreuung/Woche 203 € im Monat, aufgerundet 1,80 € pro
Betreuungsstunde (ä 60 Minuten).



Die Ferienbetreuung findet bisher bei Bedarf in den Faschingsferien, Osterferien, den letzten
drei Wochen der Sommerferien und in den Herbstferien statt. In den Pfingstferien und den
ersten drei Wochen der Sommerferien gibt es bisher keine Ferienbetreuung. Die
Ferienbetreuung läuft von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis
13:30 Uhr. Die Ferienbetreuung kostet pro Tag 15 €. Die Buchung einzelner Betreuungstage
ist möglich.

Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse werden derzeit über die Georg-Fahrbach-Schule
bis 16:10 Uhr mit betreut. Nach heutigem Stand wird das auch künftig der Fall sein.

Bis 2020 gab es eine Landesförderung für die Kernzeitenbetreuung, ebenso für die verlässliche
Nachmittagsbetreuung, wobei die Nachmittagsbetreuung in wesentlich geringerem Umfang
gefördert wurde, weshalb hierfür der Elternbeitrag verhältnismäßig höher war. Jedoch wurde
die Landesförderung für diese Betreuungsangebote ab dem Schuljahr 2020/2021 an
Gemeinschaftsschulen eingestellt.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 schlägt die Verwaltung an Schultagen von Montag bis Donnerstag
eine Betreuungszeit von 7:30 Uhr bis Schulbeginn und nach Schulschluss bis 16:30 Uhr vor,
Freitag 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Die Zeit von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurde in der
Vergangenheit nur an wenigen Tagen von einzelnen Kindern genutzt. Der Betreuungsumfang
würde damit von Montag bis Donnerstag mit 9 Stunden Betreuungszeit über das hinausgehen,
was der Rechtsanspruch verlangt.

Das Land setzt für die Aufbauphase in den Schuljahren 2026/2027 bis einschließlich 2029/2030
für die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich kalkulatorische Gesamtbetriebskosten je
Betreuungsstunde und Kind in Höhe von 4,12 € an. Das Land wird sich für die Schuljahre
2026/2027 bis einschließlich 2029/2030 mit einem Betrag in Höhe von 68 Prozent dieser kal-
kulierten Betriebskosten (dies wären 2,8016 €) an den kommunalen Aufwendungen für die
rechtsanspruchserfüllenden Betreuungsangebote in der Ganztagsbetreuung für Kinder im
Grundschulalter beteiligen. Diese Erstattungssätze dienen zunächst der Ermittlung der lan-
desweit entstehenden Gesamtkosten. Der etwaige Verteilmechanismus auf die unterschiedli-
chen Arten der Betreuungsangebote ist derzeit noch offen. Die Ermittlung des tatsächlich vor
Ort in Anspruch genommenen Betreuungsumfangs wird voraussichtlich auf der Grundlage der
Ganztagesstatistik erfolgen. Demnach ist frühestens 2027 davon auszugeben, dass erstmals
entsprechende Mittel für die im Jahr 2026 einzuschulenden Erstklässler fließen werden. Auch
wird es eine Förderung lediglich für acht Zeitstunden am Tag geben (Rechtsanspruch). Alles,
was an Angeboten darüber hinaus geht, muss komplett von der Kommune finanziert werden.
Im Schuljahr 2026/2027 fließen nur die Erstklässler in die Berechnung für die Förderung mit
ein, im Schuljahr 2027/2028 auch die Zweitklässer usw. Das Schuljahr beginnt laut Schulgesetz
am 1. August und endet am 31. Juli des Folgejahres.

Die Verwaltung schlägt folgende Gebühren für die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich
durch städtisches Personal vor:

36 €/Monat bei bis zu 4 Stunden/Woche
72 €/Monat bei bis zu 8 Stunden/Woche
108 €/Monat bei bis zu 12 Stunden/Woche
144 €/Monat bei bis zu 16 Stunden/Woche
180 €/Monat bei bis zu 20 Stunden/Woche
216 €/Monat bei bis zu 24 Stunden/Woche
234 €/Monat bei mehr als 24 Stunden/Woche

Umgerechnet zahlen Schülerinnen und Schüler pro Betreuungsstunde ä 60 Minuten ca. 2,07
€/Stunde.



Bei der Ferienbetreuung schlägt die Verwaltung vor, künftig sowohl eine Betreuung für 6
Stunden am Tag, Montag bis Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr, als auch für 8 Stunden am Tag, Montag
bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr anzubieten. Die Betreuung für sechs Stunden am Tag soll 14 €
pro Tag kosten (2,33 €/Stunde), die Betreuung für acht Stunden am Tag 20 € am Tag (2,50
€/Tag). Der etwas höhere Stundensatz für acht Stunden am Tag ist dadurch gerechtfertigt,
dass hier wegen rechtlicher Vorschriften (Arbeitszeitgesetz) mehr Personal eingesetzt werden
muss als bei sechs Stunden Betreuung am Tag.

Im Schuljahr 2026/2027 sind die 20 Schh'eßtage der Ganztagesbetreuung an der Grundschule
an folgenden Ferientagen vorgesehen:
23.12.2026 bis 08.01.2027 (Weihnachtsferien)
30.03.2027 bis 02.04.2027 (Osterferien)
18.05.2027 bis 28.05.2027 (Pfingstferien)

Im Schuljahr 2027/2028 sind die 20 Schließtage der Ganztagesbetreuung an der Grundschule
an folgenden Ferientagen vorgesehen:
02.08.2027 bis 13.08.2027 (Sommerferien)
23.12.2027 bis 07.01.2028 (Weihnachtsferien)
18.04.2028 (Osterferien)

Beschlyssyorschlag^
Die Betreuungszeiten an der Grundschule durch die Stadt im Rahmen der Ganztagesbetreuung
werden ab dem Schuljahr 2026/2027 wie folgt festgesetzt:
An Schultagen von Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis Schulbeginn und nach Schulschluss
bis 16:30 Uhr, Freitag 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
Die Ferienbetreuung kann sowohl für 6 Stunden am Tag, Montag bis Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr,
als auch für 8 Stunden am Tag, Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr gebucht werden. Die
Buchung einzelner Betreuungstage in den Ferien ist möglich. Die Schließtage werden künftig
bis zum 15.03. eines Jahres für das nächste Schuljahr festgelegt.
Für die Betreuung an Schultagen werden ab dem 1. September 2026 folgende Gebühren
festgesetzt:

36 €/Monat bei bis zu 4 Stunden/Woche
72 €/Monat bei bis zu 8 Stunden/Woche
108 €/Monat bei bis zu 12 Stunden/Woche
144 €/Monat bei bis zu 16 Stunden/Woche
180 €/Monat bei bis zu 20 Stunden/Woche
216 €/Monat bei bis zu 24 Stunden/Woche
234 €/Monat bei mehr als 24 Stunden/Woche

Sollte Schulunterricht ausfallen, können nur die Kinder, für die Betreuungszeiten gebucht
sind, die Betreuung besuchen.
Für die Betreuung an Ferientagen werden ab dem 1. September 2026 folgende Gebühren
festgesetzt:

Betreuung von 8:00 bis 14:00 Uhr 14 €/Tag
Betreuung von 8:00 bis 16:00 Uhr 20 €/Tag

Die Verwaltung wird beauftragt, die Gebührenhöhe jeweils nach Ende eines Schuljahrs zu
prüfen und ggf. neu zu kalkulieren.



Zu TOP 4: Umbau Alte Volksschule in Inselfingen - Vergabe
Das Bauvorhaben zum Umbau der denkmalgeschützten Alten Volksschule in Ingelfingen zu
Wohnraum ist weiterhin im vollem Gange. Der Zimmermann konnte nun seine Leistung vorerst
abschließen, aktuell verlegt der Elektriker die Strom- und Datenleitungen. Weitere Gewerke
wie bspw. Sanitär stehen in den Startlöchern, sodass ein nahtloser Baufortschritt
gewährleistet ist. Es wurde daher zum Jahresende bzw. -beginn sowohl der Trockenbau als
auch die Innenputz- und Innendämmung ausgeschrieben:

Gewerk: Trockenbau

Art der Ausschreibung: Direktvergabe
Ausschreibung an 7 Firmen verschickt, 4 Angebote erhalten und gewertet
Kostenermächtigung vom 14.05.2024 (brutto): 90.440, - €

Angebotssummen nach Prüfung (brutto)

1. Fa. Stephan, Ingelfingen
2. Bieter 2
3. Bieter 3
4. Bieter 4

Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung wurde der Auftrag mit einer
Vergabesumme von 65.961,68 € (brutto) an die Fa. Stephan aus Ingelfingen vergeben.

Gewerk: Innenputz- und Innendämmung

Art der Ausschreibung: Direktvergabe
Ausschreibung an 7 Firmen verschickt, 2 Angebote erhalten und gewertet
Kostenermächtigung vom 14.05.2024 (brutto): 133.280,00 €
Kostensatz des Leistungsverzeichnisses (brutto): 225.202,74 €

Angebotssummen nach Prüfung (brutto)

1. Fa. Stephan, Ingelfingen 199.573,23 € 100%
2. Bieter2 202.441,73 € 101

65.961,68 €
75.741,10 €
78.171,03 €
97.225,75 €

100
115
119
147

'0

Einerseits wurde durch den bisherigen Bauablauf ersichtlich, dass deutlich mehr Fläche
überarbeitet werden muss als vor Baubeginn geschätzt, andererseits wurde das bei einem
solchen Gebäude bauphysikalische Thema Wärmedämmung nach intensiver Prüfung und
Beratung mit einem Innendämmputz gelöst.

Es wird daher vorgeschlagen, dieses Gewerk nach rechnerischer, technischer und
wirtschaftlicher Prüfung zum Angebotspreis von 199.573,23 € (brutto) an die Fa. Stephan
aus Ingelfingen als wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

-> Aktuelle Kostenprognose: Nach derzeitigem Stand ist insgesamt mit Mehrkosten von ca.
165.000 € zu rechnen. Die Gesamtkosten wurden anfangs mit 2.305.000 € und werden aktuell
auf mindestens 2,5 Mio. € geschätzt.



Zu TOP 5: Beauftrasun^ Anwaltsbüro für die Begleitung der europaweiten
Ausschreibungen im Zuge des Breitbandausbaus
Da nun sowohl die Bundes- als auch Landesmittel für den Breitbandausbau der dunketgrauen
Flecken im Betrdbermodell bewilligt wurden, stehen nun weitere verschiedene europaweite
Ausschreibungen im Zuge des Breitbandausbaus an. In einem ersten Schritt ist der Netzbetrieb
des zu errichtenden Netzes europaweit auszuschreiben. Hierfür wird ein öffentlicher
Teilnahmewettbewerb mit Verhandlungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss müssen die
Planungs- und Bauleistungen ebenfalls europaweit ausgeschrieben werden. Hier ist das gleiche
Verfahren vorgesehen. Für die Begleitung dieser europaweiten Ausschreibungsverfahren sowie
zur Sicherstellung der rechtssicheren Durchführung dieser Verfahren wird ein Anwaltsbüro
benötigt. Hierzu wurden entsprechende Angebote eingeholt. Diese lagen zwischen rd. 49.000
€ und rd. 58.000 € brutto. Das wirtschaftlichste Angebot mit einem Festpreis von 48.730,50 €
ging vom Büro Menold Bezler Partnerschaft mbB aus Stuttgart ein, welches wie in der letzten
nichtöffentUchen Gemeinderatssitzung besprochen, bereits beauftragt wurde.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stimmt nachträglich der Beauftragung des Büros Menold Bezler Partnerschaft
mbB aus Stuttgart zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 48.730,50 € zu.

Zu TOP 6: Nachrüstun? mit Messeinrichtungen sowie Ertuchtiguns verschiedener
Re§enliberlaufbecken
a) Ermächtigung zur Vergabe der Tiefbauarbeiten
b) Ermächtigung zur Vergabe der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik

Derzeit laufen noch die Verfahren zu den o. g. Ausschreibungen. Die endgültigen geprüften
Ergebnisse liegen noch nicht vor. Damit aufgrund der vorliegenden Fristen der bewilligten
Förderbescheide zügig nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens mit den Arbeiten
begonnen werden kann wird vorgeschlagen, die Verwaltung zur Vergabe der beiden Gewerke
zu ermächtigen.

Beschlussygrschlag^
a) Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Vergabe der Tiefbauarbeiten an den

wirtschaftlichsten Bieter nach VOB.

b) Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Vergabe der Elektro-, Mess-,
Steuerungs- und Regeltechnik an den wirtschaftlichsten Bieter nach VOB.

Zu TOP 7: Annahme von Spenden
Von der Mainova Windpark Hohenlohe GmbH & Co. KG, Frankfurt sind zur finanziellen
Beteiligung von Gemeinden und Kommunen nach § 6 EEG für die Zeit von 01.01.2023 bis
31.10.2025 insgesamt 43.275,08 € eingegangen.

Der Gemeinderat hat nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung über die Annahme dieser
Zuwendungen zu entscheiden.



Anlage zu TOP 1 der Gemeinderatssitzung am 24. Februar 2026
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Fachanwendung Betriebliche Integrierte Planung und Steuerung
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ZB PlanA/ollzugsnachweise Erstellt am 05.02.2026
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Einschlag planmäßig und zufällig nach Jahren
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Forstbetriebsplan Stadt Ingelfingen 2026 Revier 25 ngelfingen

Naturalplan

A
A

Betriebsarbeit

Holzernte

Seh lagpf lege

Einheit

Fm

ha

1900
8

B
B
B
B
B
B

Betriebsarbeit

Kulturvorbereitung

Kultursicherung

Pflanzung und Nachbesserung

Pflanzung Laubholz

Pflanzung Nadelholz

Pflanzung Nadelholz

ichwarznuss

Douglasie

Mordmanntanne

Einheit

na

ha

na

stück

stück

stück

0,4

_9,9

0,8

200
500
200

c
c
c
c

äetriebsarbeit

7aunabbau

7aunneubau

A/uchshüllen, Wuchsgitter, Robinienstäbe

\bbau von Wuchshüllen

:eilw. Jagdpächter

Einheit

fm

ia

atück

>tück

0
0

700
1500

3
3

ietriebsarbeit

ungbestandspflege

\stung

Einheit

ia

itck

10/7

550

ietriebsarbeit

A/egunterhaltung

iinheit

fm 2000



Forstbetriebsplan Stadt Ingelfingen Kulturen

FA-Nr,

126

Waldorf
Objekt

I6-0n7/1

I6-0n7/1

16-0 n7/1

l6-0n7/1

1-2 i5/0

1-2 i5/0

1-2 i5/0

1-2 dO

1-2 dO

1-2 dO

1-2 dO

1-2 n7

1-2 n7

1-2 n7

1-2 n7

8-0

Summe

Forstamt

Hohenlohekreis

20261

2026|

20261

20261

2026|

20261

20261

20261

2026|

20261

20261

20261

2026|

20261

20261

Vorgang verbal (Bemerkung)

:ulurvorbereitung

'flanzung/Nachbesserung

'flanzung

Einzelschutz

jachbesserung

'flanzung

;inzelschutz

(ulurvorbereitung

'flanzung

'flanzunq

Einzelschutz

(ulurvorbereitung

^lanzung

:>flanzunfl

Einzelschutz

3flanzung Christbaumkultur

:btr.-Nr.

15

Baumart

Waldbesitzer/Forstbetrieb

Ingelfingen

.rbeitsfläche

jbeitsfläche

;chwarznuss

Vuchshüllen

^rbeitsfläche

Schwarznuss

Vuchshüllen

u-beitsfläche

ij-beitsfläche

)ouglasie

'.-3 Pfähle |

^rbeitsfläche

^rbeitsfläche

Douglasie

'-3 Pfähle |

^lormanntanne

x3

x3

ix2

ix2

B Kl;

1

lenge Plar

0,

0,:

0,

0,

0,

0,

0,

1

Rev.-Nr.

25

Menge Plan

150|

150]

50]

50|

150|

150|

3501

350]

200|

16001

.inhei

3

a

t.

;t.

a

;t.

it.

a

ia

St.

it.

la

la

5t.

5t.

3t.

FWJ

2026 Blatt 1



Forstbetriebsplan Stadt Ingelfingen Kultursicherung

FA-Nr.

126

Waldort

-2e0

i-2 i5/0

1-2 i5/0

1-2 i5/0

1-2 i5/0

?-0d6

?-0d6

3-0 dO

3-0 eO

3-0 n6

3-0 d2

3-0 n6

3-0 dO

6-1 e0/1

6-1 i4

6-2a9/1+0

6-2 d6/0

6-2 d0/1

6-2 e0/1

6-2 i6

6-2 i6/0

Summe

Forstamt

Hohenlohekreis

flanzung

20201

2020|

20201

2022|

20241

20241

2025|

20201

2020|

2020]

2024]

20241

2024|

2020|

2020|

20201

20201

20201

2020|

20201

202^

Vorgang verbal

ultursicherung

.ultursicherung

.ultursicherung

liltursicherung

liltursicherung

;ultursicherung

liltursicherung

^ultursicherung

^ultursicherung

^ultursicherung

Cultursichemng

Cultursicherung

Cultursicherung

Cultursicherung

Ojltursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

Fbtr.-Nr;

15

Baumart

Waldbesitzer/Forstbetrieb

Ingelfingen

rEi 975, Baumhasel 200

rEi1450

Zeder 1401

•rEi 200, Elsb. 50, Speieri. 50, NUSS 50, Ta 20

;Ei 400, TrEi 500, Nachbesserung NTa 25

ipeierling 180

ichwarznuss

)gl 225, Libanonzeder 98

"rEi 1200

-rEi375, Dg! 75, LZeder162

)gl200

)gl100

-Zeder 200

'rEi 2400, Baumhasel 200

FrEi 600

n-EM50,Dgl530

Dgl143

3gl127

^ei700,TrEi 1475

FrEi 375

3gl 285

^EKI.

1

/lenge Plar

o/

0,i

A
0,:

0,;

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

^
0,

0,

0,

0,

0

0

0

5

Rev.-Nr.

25

:inhei

a

a

a

,a

ia

la

la

la

la

la

la

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

la

~\a

-ia

ha

FWJ

2026 Blatt 1



Forstbetriebsplan Stadt Ingelfingen Kultursicherung

FA-Nr.

126

Waldort

i-0 i0/3

B-0

13-OJ5/0

14-0 i2/0

14-0 i6/1

16-0n7/1

16-0n7/1

17-1 d8

17-2 n6

17-2n6

19-5e0

19-5e0

19-5n2

19-3J7

19-5e0

19-5 e13

20-0 k10/1

1-2 dO

1-2 n6

Obertrag

Summe

Forstamt

Hohenlohekreis

3flanzung

20211

ährlich

20211

20221

2022|

20211

2024)

20211

20211

2023l

2025|

2021|

2021|

20241

2024t

20251

20221

20261

2026l

Vorgang verbal

^ultursicherung

Cultursicheruncj

Cultursicherung

(ultursicherung

Ojltursicherung

<ultursicherunc)

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

<ultursicherung

Kultursicherung

<ultursicherung

Kultursicherung

Kultursicherung

Kultursicherung

Fbtr.-Nr.

15

Baumart

Juss 75

Waldbesitzer/Forstbetrieb

Ingelfingen

;hristbaumkultur NTa 200

»Zeder 200, NTa 100, Dgl 234, Schwarzn. 144

Ha 1100

?ei 200

^zeder 80, NTa 525, Dgl 1141, NUSS 41

-Zeder 100, Nachbesserung LZeder 100

-ä400,NTa 175

3fll625

3gl200

Seierling 170, Schwarznuss 90

FrEi 900, Altaszeder 120

^Ta200,Altaszeder100

\lTa 400, Dgl 65

3peierling 170

3chwarznuss

3aumhasel 500

3ouc)lasie 150

3ouglasie 350

BKl;

1

Vlenge Plan

0,'

o/

0,(

o/

0,-

0,~i

0,'

0,;

0,;

0,'

0,:

_OL

0,

0,:

0,

0,

0,:

0,

0,

5,

9,

Rev.-Nr.

25

Einhei-

la

la

la

la

la

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

^a

ha

ha

FWJ

2026 Blatt 2



Forstbetriebsplan Stadt Ingelfingen sonstige Betriebsarbeiten

FA-Nr.

126

Waldort
Objekt

19-3 el

17-2 e2

M h2

11-0 e2

19-1 d2

17-2e1

17-2h2/18+0

1-1 a11/2

1-2 a10/1

19-3e17

19-3e17

17-3 h2

4-1 h2

17-2 e2

19-3d2

3-0 d2

8-0 h3

19-1 d2

Summe

t-orstamt

Hohenlohekreis

Vorgang verbal (Bemerkung)

ungbestandspflege

ungbestandspflege

ungbestandspflege

ungbestandspflege

ungbestandspflege

iungbestandspflege

lungbestandspflege

ichlagpflege

Schlagpfege

Schlagpfege

/Vuchshüllenabbau

/Vuchshüllenabbau

/Vuchshüllenabbau

\stung

:\stung

!\stung

!\stung

ü>stung

::btr.-Nr:

15

Baumart

Waldbesitzer/Forstbetrieb

Ingelfingen

BKF

1

i/Ienge Plar

1,i

0,!

0,1

0,'

2,

0,

3,

3

3

24

22

568

Rev.-Nr.

25

Menge Plan

1000)

3001

200]

jnhei

a

a

a

a

a

a

ia

la

ia

la

;t.

;t.

St.

3t.

3t.

3t.

3t.

3t.

FWJ

2026 ilatt 1



Beratungsunterlage zu TOP 2 der Gemeinderatssitzung am 24. Februar 2026

a) Bauvorhaben Wohnhaus Anbau auf Flst. Nr. 4252, Christian-Kraft-Straße 38

in Ingelfingen

Das Bauvorhaben befindet sich auf Gemarkung Ingelfingen im beplanten Bereich des
Bebauungsplans „Halden IV". Die Eigentümer wollen mit einem westlichen

Flachdachanbau den Wohnbereich im EG erweitern. Das zwischenzeitlich eingegangene
Vorprüfungsschreiben der unteren Baurechtsbehörde führt noch eine weitere Befreiung
aus, über welche der Gemeinderat zu entscheiden hat.

b) Bauvorhaben Bauvoranfrage: Nutzungsänderung eines Wohnhauses zum

Apartmenthaus und Dachaufstockung auf Flst. Nr. 759,

Goethestraße 5 in Ingelfingen

Das Bauvorhaben befindet sich auf Gemarkung Ingelfingen im beplanten Bereich des
Bebauungsplans „Obere Au". Die Bauvoranfrage soll die bauplanerische Zulässigkeit des

Apartmenthauses so wie die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit der geplanten baulichen
Veränderungen klären. Hierfür wurden mehrere Befreiungsanträge von den

Festsetzungen des Bebauungsplans gestellt, über welche der Gemeinderat zu

entscheiden hat.

c) Bauvorhaben Befreiungsantrag: Geringfügige Überschreitung der GRZ II
sowie geringfügige Uberschreitung der zulässigen
Stutzwandhöhe in Teilbereichen auf Flst. Nr. 276/31,
Elsbeerenweg 15 in tngelfingen

Das Bauvorhaben befindet sich auf Gemarkung Ingelfingen, Flur Lipfersberg im
Neubaugebiet „Feldle l". Bei der Baugenehmigung 2021 wurde eine Befreiung von der

Grundflächenzahl abgelehnt. Nach Fertigstellung des Hauses werden derzeit die
Außenanlagen errichtet, womit er aber nach aktuellem Stand entgegen der Entscheidung

2021 nun doch gegen die örtlichen Bauvorschriften verstößt. Daher hat der Bauherr, vom

Landratsamt aufgefordert, Anträge auf Befreiungen gestellt, worüber der Gemeinderat

zu entscheiden hat.


